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Anlage B 

Fachspezifische Bestimmungen 

 

Sport 

 

§ 1 Studienumfang im Fach Sport 

Im Fach Sport sind 17 ECTS-Punkte im Bereich der Fachwissenschaft und 10 ECTS-Punkte im Bereich 
der Fachdidaktik zu erwerben.  

 

§ 2 Unterrichts- und Prüfungssprache 

(1) Soweit im Vorlesungsverzeichnis nicht anders angekündigt, werden die Lehrveranstaltungen im Fach 
Sport in deutscher Sprache abgehalten. 

(2) Wird eine Lehrveranstaltung nicht in deutscher Sprache abgehalten, können die zugehörigen Stu-
dien- und Prüfungsleistungen in deutscher oder englischer Sprache erbracht werden. 

 

§ 3 Studieninhalte im Bereich der Fachwissenschaft und der Fachdidaktik 

(1) Im Fach Sport sind im Bereich der Fachwissenschaft und der Fachdidaktik Module mit einem 
Leistungsumfang von insgesamt 27 ECTS-Punkten zu absolvieren. Die in den einzelnen Modulen beleg-
baren Lehrveranstaltungen sind im jeweils geltenden Modulhandbuch aufgeführt und näher beschrieben. 

(2) Voraussetzung für die Belegung der Module im Bereich der Fachwissenschaft und der Fachdidaktik 
ist der Nachweis der erfolgreichen Absolvierung von Lehrveranstaltungen im Fach Sport im Bereich der 
Fachwissenschaft mit einem Leistungsumfang von mindestens 75 ECTS-Punkten; die darin erworbenen 
Kompetenzen dürfen den in diesem Studiengang zu erwerbenden Kompetenzen nicht gleichwertig sein. 

(3) Im Bereich der Fachwissenschaft sind die nachfolgend in Tabelle 1 aufgeführten Module zu absolvie-
ren. Aus dem im Modulhandbuch für die einzelnen Module vorgesehenen Lehrangebot können nur Lehr-
veranstaltungen gewählt werden, die nicht bereits im Bachelorstudium absolviert wurden. 

Tabelle 1: Fachwissenschaft (17 ECTS-Punkte) 

Modul 
Lehrveranstaltung 

Art SWS 
ECTS-
Punkte 

Semester 
Studienleistung/  
Prüfungsleistung 

Sportwissenschaftliche Theorie (8 ECTS-Punkte) 

Vertiefungsvorlesung Sport, Individuum 
und Gesellschaft 

V 2 4 1 PL: Klausur 

Vertiefungsvorlesung Bewegung und 
Training 

V 2 4 1 oder 2 SL 

Angewandte Sportwissenschaft (9 ECTS-Punkte) 

Vertiefungskurs Theorie und Praxis des 
Sports 

Ü 2 3 
1, 2, 3  
oder 4 

SL 

Vertiefungsseminar  
Sportwissenschaftliche Forschung 

S 2 6 2 

SL 
PL: schriftliche Aus-
arbeitung und münd-

liche Präsentation 
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Abkürzungen in den Tabellen: 
Art = Art der Lehrveranstaltung; SWS = vorgesehene Semesterwochenstundenzahl; Semester = empfoh-
lenes Fachsemester bei Aufnahme des Studiums zum Wintersemester; S = Seminar; Ü = Übung; V = 
Vorlesung; PL = Prüfungsleistung; SL = Studienleistung 

(4) Im Bereich der Fachdidaktik sind die nachfolgend in Tabelle 2 aufgeführten Module zu absolvieren. 

Tabelle 2: Fachdidaktik (10 ECTS-Punkte) 

Modul 
Lehrveranstaltung 

Art SWS 
ECTS-
Punkte 

Semester 
Studienleistung/  
Prüfungsleistung 

Fachdidaktik Sport I (6 ECTS-Punkte) 

Empirische Schulsportforschung S 2 3 1 oder 2 
SL 

PL: schriftliche 
Ausarbeitung 

Sportunterricht in der gymnasialen 
Oberstufe 

Ü 2 3 3 oder 4 SL 

Fachdidaktik Sport II (4 ECTS-Punkte) 

Mehrperspektivischer Sportunterricht Ü 3 4 2 

SL 
PL: schriftliche 
Ausarbeitung  

und Lehrprobe 

 

§ 4 Praktische Prüfungsleistungen 

Praktische Prüfungsleistungen sind Lehrproben. Die Prüfungen werden als Einzel- oder Gruppenprüfun-
gen durchgeführt. 

 

§ 5 Wiederholung studienbegleitender Prüfungsleistungen 

Studienbegleitende Prüfungsleistungen im Fach Sport, die mit der Note „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet 
wurden oder als nicht bestanden gelten, können einmal wiederholt werden. Darüber hinaus kann höch-
stens eine nicht bestandene studienbegleitende Prüfungsleistung ein zweites Mal wiederholt werden. 

 

§ 6 Zulassung zur Masterarbeit 

Voraussetzung für die Zulassung zur Masterarbeit ist die erfolgreiche Absolvierung der Vertiefungsvorle-
sung Sport, Individuum und Gesellschaft, der Vertiefungsvorlesung Bewegung und Training, des Vertie-
fungsseminars Sportwissenschaftliche Forschung im Bereich der Fachwissenschaft sowie der Lehrveran-
staltungen Empirische Schulsportforschung und Mehrperspektivischer Sportunterricht im Bereich der 
Fachdidaktik. In begründeten Fällen kann der Prüfungsausschuss auch Studierende zur Masterarbeit 
zulassen, die höchstens zwei der in Satz 1 genannten Lehrveranstaltungen noch nicht abgeschlossen 
haben. 

 

§ 7 Masterarbeit 

Mindestens ein Gutachter/eine Gutachterin der Masterarbeit muss hauptberuflich am Institut für Sport und 
Sportwissenschaft der Wirtschafts- und Verhaltenswissenschaftlichen Fakultät tätig sein. 

 

§ 8 Bildung der Abschlussnote für das Fach Sport 

Die Abschlussnote für das Fach Sport errechnet sich als das nach ECTS-Punkten gewichtete arithmeti-
sche Mittel der Modulnoten im Bereich der Fachwissenschaft und der Fachdidaktik. 

 


